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L Meißßtranen mag die
un der Diplomaten ſein, das Vertrauen iſt die Kunſt der Er
zieher und Regenten Und darum aud der Seelenführer. Uns allen
gilt dieſer große Imperativ der Zeit abe Vertrauen zueinander!“

Die Verſchleppung und Verſchlenderung von geeres⸗
gut beim großen Zuſammenbruch.
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der Gewiſſen einnehmen gegenüber dieſen Verſchlep⸗
pungen und dieſen Handelsgeſchäften? Was muß dem
Soldaten ſagen, der MN Anruhe iſt de mitg enommenen  Fr V „  4 Mili⸗
tärgutes oder wegen. des Geldes, das ELr für ſolches Gut Iu Emp
fang genommen? Was muß der rieſter Käufer ver
langen, der ihm ſeine Bedenken eröffnet wegen des ärariſchen Utes,
das durch einen derartigen Kauf QAN ich gebracht?

8.  en Diu für dieſen Augenblick einmal ab von den ganz und
gar eigenartigen Verhältniſſen, unter denen beim großen
menbruche dieé Verſchleppung und Veräußerung des ärariſchen
Ute vor ſich iſt Wir unterſuchen zunächſt einfachhin
derartige Manipulationen mit Heeresgut inter nnormalen
politiſchen Verhältniſſen, beiſpielsweiſe M früheren Kriegen oder
auch IN. früheren Adien des Weltkriegés; nachher⸗ werden wir
noch auf die beſonderen Verhältniſſe beim Zuſammenbruch zurück⸗
kommen. Dieſe vorläufige Herauslöſung Unſerer Frage Aus dem
damaligen politiſchen Hintergrunde werden wir nachher noch u
begründen hab EN.

Gehen wir zu näch QNn die Beantwortung Unſerer Frage
nach rer prinzipiellen Seite. Die prinzipielle Löſung Uuns
hart und ‚ erſcheinen; das liegt einmalM der Natur der
ache Prinzipien ind Etwas Kaltes, Starres, Unabänderliches.
Wir werden indeſſen bei der rinzipiellen Löſung nich ſtehen bleiben;
Dir werden praktiſche Löſung 3u geben ſuchen, Löſung,
die den konkreten Umſtänden möglichſt Rechnung 98 Dabei wer
den wir auf Umſtände ſtoßen die Enme mi Beurteilung unſerer
rage nicht etwa NuL erlauben ſondern gebieteriſch verlangen

Den Truppen die an die Front abgehen Dir IM modernen
Staate die Ausrüſtung Militärärar Regelmäßig gilt
das von Gegenſtänden, die kleineren bder größeren Verbänden 3u
dienen beſtimmt ind, wie Transportmitteln, Feldküchen, Pionier
geräten. Selbſtverſ ändlich bleiben ſämtliche Gegenſ ände, die von
Militärärar geſtellt worden ind, auch Eigentum des Militär⸗
ärars; den ruppenverbänden wie den einzelnen obldaten wird
nichts weiter übertragen als der fakti Gebrauch der Gegen
ſtände (usus kacti), die efugni die Gegenſtände E  6

verwenden, 3 dem ſie thren Händen anvertraut ſind Daraus
ergibtſich ohneweiters die elbſtverſtändliche olgerung Aehnlich
wie E Ene. Rechtsverletzung edeutet, emn Mieter das Klavier
verkauft, das nur gemietet, bder das Fahrrad, das UNUL ent:
ehn hat, nicht weniger iſt ES Ene Verletzung fremden Rechtes,
enn der Soldat ärariſches Gut erkauft, das ihm nur zum Ge
brauche überlaſſen worden iſt Ein olcher Kaufvertrag iſt ſchn
naturrechtlich null und nichtig Der run. ieg auf der Nie⸗
mand kann EMnmem andern geben, was nicht ſelbſt beſitzt Niemand
kann aher auf einen andern das Recht über Ene Sache übertragen,
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das er ſelber nicht beſitzt. Wer nicht ſelbſ da  8 Egenemtrecht beſitz,
kann 68 auch nicht auf einen andern übertragen, Eder Urch Ver
kauf noch durch ſonſtige Vertragsgeſchäfte. Der Soldat hat nicht
das Eigentumsrecht über die militärärariſchen Gegenſtände, kann
Aher ein Eigentumsrecht auch nicht auf andere übertragen.
Der Vertrag, der über ſolche Gegenſtände abgeſchloſſen wird, iſt
unwirkſam; weder kann ſich der räufer als rechtmäßigen Beſitzer
der Sache betrachten, noch der Soldat als Eigentümer de erzielten
Kaufpreiſes. Der Vertrag iſt rückgängig zu machen; ſowohl Kauf⸗preis Al Kaufobjekt Uunterliegen der Rückerſtattungspflicht.

3. Gegen dieſe prinzipielle Löſung rheben ſich nicht wenige
Schwierigkeiten. Sagen Dir ES nur von vornherein ohne Rückhalt:

hat 6 genug gegeben In dieſem Kriege wie M jedem Kriege,
die manchen Anwalt der Ge chtigkeit mit ſeiner rinzipiellen Löſung
u arge Verlegenheit bringen mußten. Tatſächlich muß ſich auch HrN.
Unſere prinzipielle Löſung mancherlei Einſchränkung gefallen aſſen
urch die jeweils gegebenen Umſtände. Die Weitere Unterſuchung*
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kann es auch nicht auf einen andern übertragen, weder durch Ver⸗
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preis als Kaufobjekt unterliegen der Rückerſtattungspflicht.

3. Gegen dieſe prinzipielle Löſung erheben ſich nicht wenige

Schwierigkeiten. Sagen wir es nur von vornherein ohne Rückhalt:

es hat Fälle genug gegeben in dieſem Kriege wie in jedem Kriege,

die manchen Anwalt der Gerechtigkeit mit ſeiner prinzipiellen Löſung

in arge Verlegenheit bringen mußten. Tatſächlich muß ſich auch

unſere prinzipielle Löſung mancherlei Einſchränkung gefallen laſſen

durch die jeweils gegebenen Umſtände. Die w

eitere Unterſuchung

wird das zeigen.

Wir brauchen

hier nicht viele Worte machen über das irrige

Gewiſſen. Wo wäre leichter der Anlaß gegeben zur Bildung von

irrigen Gewiſſen über Mein und Dein — namentlich gegenüber

dem Staatseigentum —, als gerade im Kriege? — Täglich ſieht

der Soldat, wie mit ärariſchem Gut Verſchwendung getrieben wird,

wie Millionenwerte verpulvert werden, wie Staats⸗ und Privat⸗

eigentum der Vernichtung überliefert wird durch die unſelige Bran⸗

fackel des Krieges — ganz zu ſchweigen von den verſchiedenen Formen

der Requiſition, in der ſich manche Truppenteile geübt, nicht ſelten

mit Zuſtimmung oder gar auf Anordnung ihrer militäriſchen Vor⸗

geſetzten. Es iſt eine unausbleibliche pſychologiſche Wirkung, daß

durch dieſe ſich oft wiederholenden Eindrücke die Wertung von Beſitz

und Eigentum, das Empfinden für Mein und Dein geſchädigt, unter⸗

graben wird. Das ſeinerzeit viel geprieſene „Stahlbad“ des Krieges

hat gerade nach dieſer Seite hin ganz fürchterlich abhärtend gewirkt,

ſo fürchterlich, daß wir noch lange unter den Folgen dieſer „Ab⸗

härtung“ werden zu leiden haben. Dazu nehmen wir für den Sol⸗ 8

daten das Beiſpiel von Kameraden und Vorgeſetzten —, nein, wahr⸗

haftig, da iſt es nicht zu verwundern, wenn im einfachen Soldaten

ſich die Auffaſſung feſtigte, mit den Sachen, die er im Gebrauche

hat, könne er nach Belieben ſchalten und walten, könne ſie auch

gelegentlich zu gewinnbringenden Geſchäften ſich zunutze machen.

Wir werden gerne, wo immer die Möglichkeit gegeben iſt, weit⸗

gehendſte Milde walten laſſen, wie ſie dem Beſitzer im guten Glauben

gegenüber am Platze iſt. Indeſſen, mag die irrige Auffaſſung des

Soldaten noch ſo erklärlich ſein und noch ſo verzeihlich oder voll⸗

kommen unverſchuldet, — an der objektiven Rechtslage, an

der Wiekiien Angültigkeit der Geſchäfte ändert

—
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graben wird Das ſeinerzeit viel geprieſene „Stahlbad“ des Kriege  —  2
hat gerade nach dieſer Etteé hin fürchterlich abhärtend ewirkt,
⁰ fürchterlich, daß wir noch ange Inter den Folgen dieſer „Ab
härtung“ werden 3U eiden haben. Dazu nehmen wir für den Sol
aten das Beiſpiel von Kameraden und Vorgeſetzten nein, wahr
haftig, da iſt nicht zu verwundern, benn im einfachen Soldaten
ſich die ſſu 2  gteé, lit den Sachen, die er im Gebrauche
Jat, önne nach Belieben ſchalten und walten, könne ſie auch
gelegentlich gewinnbringenden Geſchäften ſich unutze machen
Wir werden gerne, wo immer die Möglichkeit gegeben iſt, weit⸗
gehendſte Milde walten laſſen, Pie ſie dem Beſitzer MI guten Glauben
gegenüber QAM Ae iſt Udeſſen, mag die irrige Auffaſſung des*
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das er ſelber Lihn ene Wer nicht ſelbt das Enerteerehn Hend

kann es auch nicht auf einen andern übertragen, weder durch Ver⸗

kauf noch durch ſonſtige Vertragsgeſchäfte. Der Soldat hat nicht

das Eigentumsrecht über die militärärariſchen Gegenſtände, kann

daher ein ſolches Eigentumsrecht auch nicht auf andere übertragen.

Der Vertrag, der über ſolche Gegenſtände abgeſchloſſen wird, iſt

unwirkſam; weder kann ſich der Käufer als rechtmäßigen Beſitzer

der Sache betrachten, noch der Soldat als Eigentümer des erzielten

Kaufpreiſes. Der Vertrag iſt rückgängig zu machen; ſowohl Kauf⸗

preis als Kaufobjekt unterliegen der Rückerſtattungspflicht.

3. Gegen dieſe prinzipielle Löſung erheben ſich nicht wenige

Schwierigkeiten. Sagen wir es nur von vornherein ohne Rückhalt:

es hat Fälle genug gegeben in dieſem Kriege wie in jedem Kriege,

die manchen Anwalt der Gerechtigkeit mit ſeiner prinzipiellen Löſung

in arge Verlegenheit bringen mußten. Tatſächlich muß ſich auch

unſere prinzipielle Löſung mancherlei Einſchränkung gefallen laſſen

durch die jeweils gegebenen Umſtände. Die w

eitere Unterſuchung

wird das zeigen.

Wir brauchen

hier nicht viele Worte machen über das irrige

Gewiſſen. Wo wäre leichter der Anlaß gegeben zur Bildung von

irrigen Gewiſſen über Mein und Dein — namentlich gegenüber

dem Staatseigentum —, als gerade im Kriege? — Täglich ſieht

der Soldat, wie mit ärariſchem Gut Verſchwendung getrieben wird,

wie Millionenwerte verpulvert werden, wie Staats⸗ und Privat⸗

eigentum der Vernichtung überliefert wird durch die unſelige Bran⸗

fackel des Krieges — ganz zu ſchweigen von den verſchiedenen Formen

der Requiſition, in der ſich manche Truppenteile geübt, nicht ſelten

mit Zuſtimmung oder gar auf Anordnung ihrer militäriſchen Vor⸗

geſetzten. Es iſt eine unausbleibliche pſychologiſche Wirkung, daß

durch dieſe ſich oft wiederholenden Eindrücke die Wertung von Beſitz

und Eigentum, das Empfinden für Mein und Dein geſchädigt, unter⸗

graben wird. Das ſeinerzeit viel geprieſene „Stahlbad“ des Krieges

hat gerade nach dieſer Seite hin ganz fürchterlich abhärtend gewirkt,

ſo fürchterlich, daß wir noch lange unter den Folgen dieſer „Ab⸗

härtung“ werden zu leiden haben. Dazu nehmen wir für den Sol⸗ 8

daten das Beiſpiel von Kameraden und Vorgeſetzten —, nein, wahr⸗

haftig, da iſt es nicht zu verwundern, wenn im einfachen Soldaten

ſich die Auffaſſung feſtigte, mit den Sachen, die er im Gebrauche

hat, könne er nach Belieben ſchalten und walten, könne ſie auch

gelegentlich zu gewinnbringenden Geſchäften ſich zunutze machen.

Wir werden gerne, wo immer die Möglichkeit gegeben iſt, weit⸗

gehendſte Milde walten laſſen, wie ſie dem Beſitzer im guten Glauben

gegenüber am Platze iſt. Indeſſen, mag die irrige Auffaſſung des

Soldaten noch ſo erklärlich ſein und noch ſo verzeihlich oder voll⸗

kommen unverſchuldet, — an der objektiven Rechtslage, an

der Wiekiien Angültigkeit der Geſchäfte ändert

—

25Soldaten noch erklärlich ſein und noch ſo verzeihlich oder voll⸗*
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in arge Verlegenheit bringen mußten. Tatſächlich muß ſich auch
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der Soldat, wie mit ärariſchem Gut Verſchwendung getrieben wird,
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eigentum der Vernichtung überliefert wird durch die unſelige Bran⸗

fackel des Krieges — ganz zu ſchweigen von den verſchiedenen Formen

der Requiſition, in der ſich manche Truppenteile geübt, nicht ſelten

mit Zuſtimmung oder gar auf Anordnung ihrer militäriſchen Vor⸗

geſetzten. Es iſt eine unausbleibliche pſychologiſche Wirkung, daß

durch dieſe ſich oft wiederholenden Eindrücke die Wertung von Beſitz

und Eigentum, das Empfinden für Mein und Dein geſchädigt, unter⸗

graben wird. Das ſeinerzeit viel geprieſene „Stahlbad“ des Krieges

hat gerade nach dieſer Seite hin ganz fürchterlich abhärtend gewirkt,

ſo fürchterlich, daß wir noch lange unter den Folgen dieſer „Ab⸗

härtung“ werden zu leiden haben. Dazu nehmen wir für den Sol⸗ 8

daten das Beiſpiel von Kameraden und Vorgeſetzten —, nein, wahr⸗

haftig, da iſt es nicht zu verwundern, wenn im einfachen Soldaten

ſich die Auffaſſung feſtigte, mit den Sachen, die er im Gebrauche

hat, könne er nach Belieben ſchalten und walten, könne ſie auch

gelegentlich zu gewinnbringenden Geſchäften ſich zunutze machen.

Wir werden gerne, wo immer die Möglichkeit gegeben iſt, weit⸗

gehendſte Milde walten laſſen, wie ſie dem Beſitzer im guten Glauben

gegenüber am Platze iſt. Indeſſen, mag die irrige Auffaſſung des

Soldaten noch ſo erklärlich ſein und noch ſo verzeihlich oder voll⸗

kommen unverſchuldet, — an der objektiven Rechtslage, an

der Wiekiien Angültigkeit der Geſchäfte ändert

—

25kommen unverſ uldet, der objektiven Rechtslage, an
der objektiven der ändert



auch der beſte Glaube nichts, ändert der unverſchuldetſte Irriumnichts Wenn einmal feſtſteht, daß dos verkaufte Ut micht Privat⸗eigentum Soldaten geweſen, ſondern Eigentum de Militär
ärars, dann der Soldat perſönlich im beſten Glauben gehan⸗delt haben ſeine ſubjektive Schuld iſt damit aufgehoben,das ärariſche Gut aber .——

ſt adurch wenn Ulr Rechtstite!der Verjährung (Erſitzung abſehen nicht in ſein Eigentum über⸗

gegangen, ebenſowenig iſt der vornherein ungültige Verkaufdurch den Irrtum rechtskräftig geworden.
Aber wie? Haben nicht die militäriſchen Vorgeſetztendas Veräu Ern ärariſchen Gutes ſtillſchweigend gebilligt? Habennicht mn kritiſchen Lagen ogar ausdrücklich die Soldaten aufauch ver Wot Glaube uichts ändeit 99 üderſhuldehte ———

nichts. Wenn einmal feſtſteht, daß das verkaufte Gut nicht Privat⸗

eigentum des Soldaten geweſen, ſondern Eigentum des Militär⸗

ärars, dann mag der Soldat perſönlich im beſten Glauben gehan⸗

delt haben — ſeine ſubjektive Schuld iſt damit aufgehoben,

das ärariſche Gut aber iſt dadurch — wenn wir vom Rechtstitel

der Verjährung (rſitzung) abſehen — nicht in ſein Eigentum über⸗

gegangen, ebenſowenig iſt der von vornherein ungültige Verkauf

durch den Irrtum rechtskräftig geworden.

4. Aber wie? — Haben nicht die militäriſchen Vorgeſetzten

das Veräußern ärariſchen Gutes ſtillſchweigend gebilligt? Haben

ſie nicht in kritiſchen Lagen ſogar ausdrücklich die Soldaten auf⸗

gefordert, das militäriſche Gut mitzunehmen oder, wo immer Ge⸗

legenheit, an die Zivilbevölkerung zu verkaufen? — Allerdings,

das iſt geſchehen, das iſt auch gar nicht ſelten geſchehen. Dieſe Tat⸗

ſache kann jedoch keineswegs an der Beurteilung unſeres Falles

Aufforderung der Vor

etwas ändern. Wohl mag die Zuſtimmung oder gar ausdrückliche

geſetzten in die Wagſchale fallen zugunſten

des Soldaten; ganz zweifellos, ſehr viel ſogar muß ſie in die Wag⸗

ſchale fallen

zugunſten der ſubjektiven Entſchuldbarkeit

des einfachen Soldaten. Darüber wird auch nicht der leiſeſte Zweifel

beſtehen. Iſt doch dem Rekruten ſchon bei ſeiner Ausbildung mit

den Paragraphen des Dienſtreglements und des Militärſtrafgeſetzes

wie mit ebenſovielen eiſernen Hämmern die Ueberzeugung ein⸗

gehämmert worden, das Wort des militäriſchen Vorgeſetzten habe

ihm Dogma und Sittennorm zugleich zu ſein. Nun ſagt ihm der

*

Vorgeſetzte: „Rafft zuſammen, was ihr tragen könnt, nehmt's mit

nach Hauſe, verkauft es, macht damit, was ihr wollt, nur laßt es

nicht liegen und in die Hände des Feindes fallen!““ Nehmen wir

dazu die Aufregung ſolcher Situationen, dann müßte es uns höch⸗

lichſt wundernehmen, wenn da dem einfachen Frontkämpfer noch

ſittliche Bedenken gekommen wären an der Berechtigung ſeines

Handelns. Nochmals: zugunſten der ſubjektiven Schuldloſigkeit des

Soloaten wird jenes Verhalten der Vorgeſetzten ſehr in Rechnung

gebracht werden müſſen. Nimmermehr aber kann es, an und für

ſich genommen, etwas ändern an der objektiven Bewertung

der in Frage ſtehenden Tatſachen. Die militäriſchen Vorgeſetzten

bis hinauf zu den höchſten Behörden ſind ebenſowenig Eigentümer

des ärariſchen Gutes wie der niedrigſte unter den gemeinen Sol⸗

daten. Mag es immerhin ſein, daß auch jene Vorgeſetzten bei ihrer

Aufforderung vielfach im beſten Glauben gehandelt haben — „es

—

ſei beſſer, daß unſere Soldaten ſich die Sachen aneignen und ſie

verkaufen, als daß ſie in die Hand des Feindes fallen“ — aber faktiſch

fehlte ihrer Aufforderung die rechtliche Grundlage.) Wir hätten

) Nicht unberechtigt dürfte hier die Frage ſein, ob die Militärbehörden,

ö bis —— zu den Spitzen, überhaupt das das wirk⸗gefordert, da militäriſche Gut mitzunehmen oder, wWo immer Ge

legenheit, Aun die Zivilbevölkerung zu verkaufen? Allerdings,Q5 iſt geſchehen, das iſt auch gar nicht elten geſchehen. Dieſe Tat
ache kann jedoch keineswegs an der Beurteilung unſeres Falles
Aufforderung der V  Sor

ändern. Wohl die Zuſtimmung oder gar ausdrücklichegeſetzten 11 die Wagſchale fallen zugunſtendes Soldaten; 3 zweifellos, ehr viel ogar muß ſie I die Wagſchale fallen gunſten der ſubjektiven Entſchuldbarkeitdes einfachen Soldaten Darüber wird auch nicht der leiſeſte Zweifelbeſtehen. 90
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gehämmert worden, das Wort des militäriſchen Vorgeſetzten habeihm Dogma und Sittennorm zugleich ſein. Nun ſagt ihm der
Vorgeſetzte: afft zuſammen, was ihr tragen könnt, nehmt' mit
nach QAuſe erkau Es, macht damit, vs ihr 0 laßt ＋
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nichts. Wenn einmal feſtſteht, daß das verkaufte Gut nicht Privat⸗

eigentum des Soldaten geweſen, ſondern Eigentum des Militär⸗

ärars, dann mag der Soldat perſönlich im beſten Glauben gehan⸗

delt haben — ſeine ſubjektive Schuld iſt damit aufgehoben,

das ärariſche Gut aber iſt dadurch — wenn wir vom Rechtstitel

der Verjährung (rſitzung) abſehen — nicht in ſein Eigentum über⸗

gegangen, ebenſowenig iſt der von vornherein ungültige Verkauf

durch den Irrtum rechtskräftig geworden.

4. Aber wie? — Haben nicht die militäriſchen Vorgeſetzten

das Veräußern ärariſchen Gutes ſtillſchweigend gebilligt? Haben

ſie nicht in kritiſchen Lagen ſogar ausdrücklich die Soldaten auf⸗

gefordert, das militäriſche Gut mitzunehmen oder, wo immer Ge⸗

legenheit, an die Zivilbevölkerung zu verkaufen? — Allerdings,

das iſt geſchehen, das iſt auch gar nicht ſelten geſchehen. Dieſe Tat⸗

ſache kann jedoch keineswegs an der Beurteilung unſeres Falles

Aufforderung der Vor

etwas ändern. Wohl mag die Zuſtimmung oder gar ausdrückliche

geſetzten in die Wagſchale fallen zugunſten

des Soldaten; ganz zweifellos, ſehr viel ſogar muß ſie in die Wag⸗

ſchale fallen

zugunſten der ſubjektiven Entſchuldbarkeit

des einfachen Soldaten. Darüber wird auch nicht der leiſeſte Zweifel

beſtehen. Iſt doch dem Rekruten ſchon bei ſeiner Ausbildung mit

den Paragraphen des Dienſtreglements und des Militärſtrafgeſetzes

wie mit ebenſovielen eiſernen Hämmern die Ueberzeugung ein⸗

gehämmert worden, das Wort des militäriſchen Vorgeſetzten habe

ihm Dogma und Sittennorm zugleich zu ſein. Nun ſagt ihm der

*

Vorgeſetzte: „Rafft zuſammen, was ihr tragen könnt, nehmt's mit

nach Hauſe, verkauft es, macht damit, was ihr wollt, nur laßt es

nicht liegen und in die Hände des Feindes fallen!““ Nehmen wir

dazu die Aufregung ſolcher Situationen, dann müßte es uns höch⸗

lichſt wundernehmen, wenn da dem einfachen Frontkämpfer noch

ſittliche Bedenken gekommen wären an der Berechtigung ſeines

Handelns. Nochmals: zugunſten der ſubjektiven Schuldloſigkeit des

Soloaten wird jenes Verhalten der Vorgeſetzten ſehr in Rechnung

gebracht werden müſſen. Nimmermehr aber kann es, an und für

ſich genommen, etwas ändern an der objektiven Bewertung

der in Frage ſtehenden Tatſachen. Die militäriſchen Vorgeſetzten

bis hinauf zu den höchſten Behörden ſind ebenſowenig Eigentümer

des ärariſchen Gutes wie der niedrigſte unter den gemeinen Sol⸗

daten. Mag es immerhin ſein, daß auch jene Vorgeſetzten bei ihrer

Aufforderung vielfach im beſten Glauben gehandelt haben — „es

—

ſei beſſer, daß unſere Soldaten ſich die Sachen aneignen und ſie

verkaufen, als daß ſie in die Hand des Feindes fallen“ — aber faktiſch

fehlte ihrer Aufforderung die rechtliche Grundlage.) Wir hätten

) Nicht unberechtigt dürfte hier die Frage ſein, ob die Militärbehörden,

ö bis —— zu den Spitzen, überhaupt das das wirk⸗verkaufen, als daß ſie un die Hand des einde 0  en aber faktiſchfehlte ihrer Aufforderung die rechtliche Grundlage.“) Wir hätten
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zuneh meu, daß die militärihier Ruur den 58 all aus ſchen Vorgeſ etzten
die Befugnis 3u derartigen Befehlen erhalten hgätten igen
tümer des ärariſchen Gutes, vonn Staate, oder daß ſie ich mit ech
4  I Interpreten machen konnten hezüglich des Willens des Eigen⸗
tümers, alſo wiederum de Staates. Das Erſtere iſt nicht nachzu
weiſen, das Letztere Urch die Umſtände ausgeſchloſſen. Dieſes Letztere,
den präſumptiven Willen des Eigeitümers, wol en wir zunächſteiner Prüfung unterziehen.

Nämlich eine weitere Schwierigkeit Unſerer rage liegt n
Folgendem: Es —

ſt ein unbeſtrittener Grundſatz Iu der Moral wie
Iu der ſtaatlichen. Rechtspflege: wenn nan vernünftigerweiſe die
5

ſt

ung des Ligentümers vorausſetzen kann, dann iſt das
We  D  gnehmen ſeiner Sache, gwẽ deren Veräußern keine Rechts⸗
verletzung. Nun alſo! * amit unſere Frage nicht bereits ent
ſchieden zugunſten jener geſchäftsbefliſſenen Kriegsteilnehmer wie
auch der glücklichen Ziviliſten, die für einige faſt wertloſe Papier
cheine oder eine Handvoll Zigaretten in den Beſitz von beneidens—
wert guten Schuhen oder warmen Winterröcken gekommen ſindꝰ?
Wenn die Sachen doch ſonſt Iu die Hände des Feindes gefallen wären,
da iſt ES doch hundertmal beſſer, daß unſere Soldaten ſie ſich an⸗
geeigne oder unſeren Landsleuten ſie überlaſſen haben nter
ſolchen Umſtänden könnte doch der Eigentümer, der Staat, nichts
einzuwenden haben, mußte doch jeder präſumieren, der QU
gebe ihm bereitwillig die Ermächtigung, jene Gegenſtände mit
nach Hauſe nehmen oder, um 13  Iu der ſchleunigen „Rückwärts⸗
konzentrierung“ nicht behindert zu ſein, die Gegenſtände an Zi
viliſten 5  ù verkaufen. Wenn das ⁰ einfach ginge, ich auf die
räſumptive Zuſtimmung des Eigentümers ù berufen! Zugegeben,
die Sachen wären Onſt in die ände de Feindes gefallen, ſomit
dem Eigentümer, dem aat, verloren gegangen, der S  oldat
Heim Rückzuge ſie nicht mitgenommen hätte.“) Aber dieſe Gefahr,
ja die ſichere Vorausſicht des Verluſtes gibt noch keine Be
rechtigung, die gefährdeten Sa ſich anzueignen und als Eigen⸗
tum behalten. Wir brauchen bloß zum Vergleiche auf einen anda
ogen Fall hinzuweiſen, der auch im Alltagsleben vorkommt: Es
teht das Haus eines Mannes mn Flammen; der Mann I.

ſt mn weiter
Ferne; die Nachbarn wiſſen 9  0 beſtimmt: eunn ſi nicht die Möbel
ergreifen und herausſchaffen, ſo muß alles ein Raub der Flammen
werden. Wo iſt der Moraliſt, der dieſen Nachbarn die Befugnis Zu⸗
liche Eigentumsrecht über ära ches Gut auf Privatperſonen zu übertragen
außer den Im Geſetze vorgeſe len Fällen. Die Militärbehörden ind nicht
Eigentümer, ſondern nur Verwalter der ärariſchen Güter; al ſolche können
ſie die Güter aber ur verwend en und gegebenenfalls veräußern aus Gründendes allgemeinen Wohles oder im Sinne der öffentlichen Geſetze

wenigſtens bei Verſchleppung vonOft handelte *
Militärgut vor dem großen Zuſammenbru — bei deneneine olche Gefährdung nicht vorgelegen.



184

geſtände, die geretteten Möbel ſich anzueignen, „Wel ſie doch onſt
hätten verbrennen müſſen“? Dieſe Nachbarn können ſich nicht auf
die präſumptive Einwilligung des abweſenden Eigentümers be
rufen „Wenn EL darum wüßte, daß all ſeine Habe verbrennen
muß, dann würde er ſchon lieber zulaſſen, daß andere ſich die Sachen
aneignen und für ſich ehalten.“ Das iſt noch großeFrage,
ob das lieber zulaſſen würde Und ſchließlich kommt überhaupt
nicht m Betracht was der Eigentümer lieber Uulaſſen Urde
ondern was EL tatſächlich wollen. wird Sein Wille wird aber
zweifellos der ſein, daß, wenn einne Habe gerette wird, ein
Eigentumsrecht arüber unverkürzt behalte. Gewiſſe Unterſchiede
ind allerding  8 vorhanden zwiſchen unſerm Fall Uund dem ſoeben
zum Vergleich herangezogenen In dieſem letzteren Falle
handelt ich lediglich das Verbrennen der Habe, alſo Eem Eemn.
faches Verlorengehen für den Eigentümer. AndersM Unſerem
da kommt mehrn rage als Eenn einfaches Verlorengehen des,Ute
für den Staat; da eſteht die Gefahr, 10 die ſichere Vorausſicht,
daß das ärariſche t 1mn die Hand des Feindes fallen, olglich Eenne
Stärkung des Feindes bewirken ird Daß das der Q verhin
dert wiſſen il darüber kann nich der mindeſte Zweifel beſtehen
eberdie könnte als weiteren- Unterſchie geltend machen,
daß C8 ſich hier nich gänzlich remde Leute handelt, die das
gefährdete 1. ſich aneignen, ondern III. die Elgenen Untertanen,
die Glieder des Staates, deſſen Ut gefährdet iſt

Nun, dann beſtände ſomit die Annahme 3 rech Der QUA
wird lieber zulaſſen, daß ſein Eigentum von ennen Eigenen So  —
aten Eſt genommen oder veräußert wird, als daß ES die
Hand des Feindes falle? anz richtig, die Annahme eſteht

recht, daß der Uirda lieber zulaſſen wird alsdas andere.
Voreilig aber und ù weitge end wäre der Schluß, daß der Q
dadurch auf ſein Eigentum verzichtet habe Der Wanderer, der ſich

däuber vor die Wahl geſte ſieht:,Geld oder Leben!“, ird
gewöhnlich ſagen „Dann ſchon lieber das Geld!“ und ird mit
Elgener Han die Taſche greifen und dem Räuber das eld QAus
lie Ern So dieſer Wanderer das Eigentumsrecht ber ſein
eld fahren laſſen IIl ſo eu dem Räuber egliche Berech
tigung, das preisgegebene eld ſich anzuelgnen. Damit ſollen jeneé
Soldaten nicht éetwa auf gleiche Stufegeſtellt werden mit dem
Räuber. Keineswegs! Denn abgeſehen davon, daß die Soldaten
ielfach gu Glauben gehandelt haben, ſon außerdem nicht
die obldaten diejenigen, die den QU olche Zwangslage
erſetzt aben, ondern die Verhältniſſe ſind ES, der Krieg, die CET:/(
ittene Schlappe, die den wie der Räuber den Wanderer,

derartige wangslage verſetzen. Dabei bleibt beſtehen,
daß die erzwungene Preisgabe des Staatsgutes von ſeiten der
Militärbehörde keinen Rückſchluß zuläßt auf Ene Abſicht des



Staates, ſein Ugentutmerech hitſichtth jener 255 iberhanpreiszugeben.
d, Es läßt ch ſogar poſitiv nachweiſen, daß der Staat

im mindeſten 14

ſi Atte, das Eigentumsrecht über gerettete
Ute fahren 3 aſſen In E Erinnerung ſind noch die ſtrengen
Erlaſſe, Heeresgut, das ſich IM Beſitze von Privatperſonen
befinde, abzuliefern. Auf die Nichtbefolgung QAren ielfach ſtrenge
Strafen geſetzt Behördlicherſeits wurden Sammelſtellen röffnet,
mn denen das Heeresgut abzuliefern war Peinliche Reviſionen
wurden v  N, beſonders bei heimkehrenden oldaten, und
Abet ärariſche Gegenſtände abgenommen. Auch die Gerichte hatten
ſich 0  —— mit Verſchleppung von Heeresgut 3u befaſſen oder mit
bedenklichem Ankauf ſolchen Gute Aehnlich geſchah EeS in anderen
Ländern. Das alles dürfte deutlich genug die Abſicht der Staats⸗
vertreter Ausdruck hringen, das gerettete arariſche Ut im
Eigentum des Staates behalten.

Allerdings müſſen wir zugeben, daß der Q ein ganz be
ſondere Intereſſe daran hat, daß das gefährdete Material nicht
n die ande des Feindes und auf teſe Weiſe eine Stärküng
des Feindes éwirke Daher gewöhnlich in ſolchen kritiſchen itua
jionen der Befehl „Lieber alles vernichten, als ES In die Hände
des Feindes en laſſen Aber ami ſind die ärariſchen Güter
nicht ohneweiters zu verlaſſenen Gütern Ona derelieta) 9E
worden; ondern höchſtens 3U Sachen, die n der Gefahr preis
gegeben worden (bona in periculo relicta). Solche 0  en gelten
aber ˙ ange nicht als herrenloſes Gut, da ſich jedermann mit dem

des erſten Beſitzergreifers aneignen darf, ſolange nicht ihr
bisheriger Eigentümer jede vernünftige Ausſicht verloren hat, ſie
wieder 3u erlangen; uiit anderen Worten, olange man nicht an⸗
lehmen kann, daß der Eigentümer jeden Gedanken an ihre jeder
erlangung und Ami jeden Beſitzwillen aufgegeben hat. Das ehen
können wir Eigentümer des ärariſchen Utes, vom Staate,
nicht behaupten, trotz ſolcher kritiſcher Lagen, wie wir ſie voraus⸗
etzen Bis zur faktiſchen Zerſtörung Eer  en hat der Staat nicht
jede Ausſicht verloren, die Sachen wieder erlangen. Da ſind
zunächſt die gewöhnlichen Transportmittel, agen, Laſtautos,
Eiſenbahnen, die m ſolchen gefährlichen Momenten ſelbſtverſtändlich
aufs äußerſte m Anſpruch genommen werden Was mit Hilfe dieſer
gewöhnlichen Mittel nicht abtransportiert werden kann, das muß,
venn anders ES nicht in die Hand des Feindes fallen ſoll, entweder
vernichtet oder von den Mannſchaftsperſonen ſelber mit nach rück
QT genommen werden Hier nun ind wir an einem
angelangt, von dem Aus wir einen Rechtstitel aufſtellen können
für einen bedeutenden Teil der älle, Um die ES ſich bei unſerer
Unterſuchung handelt, in denen boldaten ſich ärariſches Gut 0geeignet oder Sachen veräußert haben



an6 Der Soldat, der ul der Front ſteht, hat ſeiner ———K—1Ausrüſtung genug 3u ragen Niemand kann vernünftigerweiſe On
ihm verlangen, daß er ſich auf einem gewöhnlich ohnehin nühevollen Rückmarſch noch mit anderen Dingen belaſte; ein dahin⸗gehender Befehl wäre einfach unvernünftig.“ Wenn der Soldat
Aus freien Stücken oder auf einen ſolchen Befeh hin auf dem ück⸗
marſch ſich mit anderen Gegenſtänden Qus dem Schützengraben,aus Depots Uſw 5  2  I ſeiner eigenen Ausrüſtung hinzu belaſtete,dann var C8 eine übergebührliche Leiſtung, ganz ſeinem gutenWillen zuzuſchreiben. Für derartige ungeſchuldete Leiſtungen 9Ebührte dem Soldaten Vergütung und Erſatzm der aufgewandtenu Dieſes einmal zugegeben, kommen Uir 3u dem Ergebnis:wenn der Wert de mitgenommenen Gegenſtandes, der auf dieſeWeiſ einerſeits vor dem Verluſt an den Feind, anderſeits vor derZerſtörung wurde, die für den Rücktransport aufgewandteMühe nicht überſchreitet, E kann der Soldat niit ruhigem Gewiſſenſich als Eigentümer de  4 Gegenſtandes betrachten; kann deshalbal ſolcher den Gegenſtan entweder ür ſich verwerten oder NI
private Käufer ihn veräußern und den erzielten Leis behaltenal Erſatz für die freiwillig aufgewandte Mühe.) nders, venn
der Wert de Gegenſtandes die aufgewandte Mühe überſteigt. Um

ein Beiſpiel anzudeuten, ſo liegt doch ohneweiters auf der and,daß der EL eines Prismenglaſes bei weitem die Mühe überſteigt,die der Rücktransport eines ſolchen Glaſes verurſacht. In dieſemFalle müßte der Gegenſtand abgeliefert werden; ES hat aber auch
hier der Soldat Anſpruch auf eine gerechte Vergütung ſeiner Mühe
Ibn ſeiten de Staates leſe aſſung, wie ſie ſoeben. dar
gelegt worden, findet ihre Beſtätigung durch die tatſächliche Praxis,Die ſie auch von den beſten und Urteilsfähigſten Soldaten geübtund von den Militärbehörden vielfach gebilligt worden ein cheintNämlich Gegenſtände geringeren Wertes wurden den Soldaten,die ſie auf dem Rückzuge mit ſich genodmmen, gewöhnlich N ab
verlangt. Das gilt insbeſondere von Lebensmitteln, dann von Rei
dern und ſonſtigen weniger wertvollen Gegenſtänden, die einer

Damit ſind nicht Befehle gemeint, ie Ctwa ein Materiald epoträumen und die Sachen auf Autos, Wagen uſw 3 verladen SolcheBefehle in elbſtverſtändli im allgemeinen vollauf berechtigt und müſſenausgeführt werden. Oben dagegen iſt die Rede von Befehlen an die ruppen,ärariſches Material aus den Schü
Rückmarſch ſelber mitzuſchleppen. tzengräben, aus Magazinen uſw auf dem

Verg ürg Geſetzb. 403: 88 1037 f. Dieſe Recht kön
vir dem Soldaten auch dann nicht abſprechen, wenn ⁷ von vornhereindie ſicht hatte, den Gegenſtan für ich ſelber mitzunehmen, alſo ich Au⸗

zueignen oder ihn 3 veräußern. Auch m gewöhnlichen Lehen ſteht ſogardem Diebe, der durch ſeinen Diebſtahl die remde Sache vor dem Unter⸗
gang bewahrt, vor der Feuersbrunſt, für die aufgewandte I ein
Erſatz Zu, den bei ückgabe der Sache un Anrechnung bringen kann Vglö 35 V I. II. 1140, 2



für den Porſönlichen Gebrauch ſich mitgenommen. Dagegen haben
die Behörden darauf gedrungen, daß wertvollere Gegenſtände
abgeliefert wurden Entrichtung einer Entſchädigung für die
aufgewandte Mühe, des ſogenannten Bergegeldes“; ſo beſondersWaffen, Prismengläſer, Apparate U dgl

Ein nie unbeträchtlicher Bruchteil der Von Verſchlep⸗
pung ärariſchen Gute wäre damit thres Charakters als Recht  8
verletzungen, den ſie auf den erſten Blick 3u haben ſchienen, ent⸗
leidet; es waäre für dieſe Eein Rechtstitel gefunden, der Aus dem
Naturrecht ſelber entnommen und von der zuſtändigen Verwal
tungsbehörde voll anerkannt wird. Dieſer Rechtstitel iſt nach dem
eben Ausgeführten: Vergütung und Entſchädigung für die
freiwillig ͤübernommene Mühe, die mit der ettung jener
Gegenſtände und mit dem Rücktransport verbunden geweſen. Wir
brauchen hier ui noch einmal betonen, daß es ſich dabei nur Um

Gegenſtände geringeren Wertes handelt, deren Wert die aufge⸗
bandte Mühe des Rücktransportes N oder doch nicht erheblich
überſteigt; ferner, daß Ees ſich nur Fälle handelt, m denen onſt
das ärariſch Gut dem Feinde bder der Zerſtörung anheim⸗
fallen müſſen. Damit iſt von vornherein Verwahrung eingelegt
gegen eine Ausdehnung dieſes Rechtstitels auf andere Verſchlep⸗
pungen ärariſchen Gutes, wie während des Krieges U allen
45  2  eiten und un allen Heeren öfter vorgekommen, aber keine Rede
ſu von gefährdeten Situationen, wie wir ſie mn unſerer Unter
ſuchung vorausſetzen. Auch können vir dieſen Rechtstitel nicht gelten
laſſen, wo der Soldat das gefährdete Heeresgut ſofo an Xt und
Stelle verkaufte oder verſchenkte, mag ieſe Veräußerung noch im
Frontbereich geſchehen ein oder doch nahe an der ront; m dieſem
Falle hat der oldat im allgemeinen noch keine olche Mühe auf⸗
gewendet, die mit dem Werte des verkauften Gegenſtandes im
Einklang ſtände. Selbſtverſtändlich venn Ohne agu verpflichtet
zu ein den Gegenſtand auf dieſe Weiſe vor Zerſtörung oder Ver
luſt Au den Feind gerette hat, ⁰˙ kommt auch ihm eine der auf
gewandten Mühe entſprechende Vergütung Zu dieſe kann er ſich
nötigenfalls bei Rücterſtattung des Gegenſtandes oder des erzielten
reiſes zurückbehalten.) Noch eine weitere Bemertung nich
überflüſſig ſein E iſt nicht elten vorgekommen, daß einzelne Trup⸗ 5

pen auf dem Rückmarſch ihre eigene Ausrüſtung weggeworfen haben,
um ſich dafür Urit „nützlicheren“ Gegenſtänden zum eigenen
Nutzen! eladen Dieſe Soldaten önnen ſich keineswegs auf
den Rechtstitel der Entſchädigung für eine ungeſchuldete Leiſtung

Einfacher verhält ich die Sache, venn etwa gefährdete Lebens⸗
mittel, ſie nicht vernichten oder dem Feinde überlaſſen 3 müſſen, ſofort
an Ort und Stelle von den Truppen verbraucht wurden. Dagegen iſt nichts
einzuwenden und kommt eine Erſatzpflicht nicht un Frage, wie die Mora
liſten N ähnlichen Fällen entſcheiden. Vgl. Lehmkuhl,
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herhfen Das Wegwerfen der eigenen Ausrüſtung Üu der erwähntenſich ſt eine Pflichtverletzung, mehr noch eine Rechtsverletzung Wenn ſie Afür andere ärariſche Gegenſtände mit nachrückwärts genobmmen, ind dieſe abzuliefern als Kompenſationfür die weggeworfene Ausrüſtung.
Noch ein anderer Rechtstitel iſt namhaft gemac worden,der dem Soldaten da Eigentumsrecht geben Oll über ärariſchesMaterial, das ſich angeeignet, ſelbſt dann, wenn e von höheremerte wäre Es iſt der Iitte der geheimen Schadloshaltung. Der

Soldat agt man habe jahrelang enne0 M den Diendes Staates tellen müſſen, Unter den größten Entbehrungen und
efahren, ohne dafür eine halbwegs entſprechende Entſchädigungerhalten; ielfach habe ogar auf eigene Koſten ſich Wäſche,Kleidung, Gebrauchsgegenſtände, ſelbſt die Verköſtigung beſchaffenmüſſen da vom Aerar nicht das Nötige erhalten habe; auf vieles
habe Anſpruch ehabt, ohne daß emée gerechten Anſprüche be
friedigt worden eien; dazu nehme man all den Schaden, den EL
urch eine Kriegsdienſtleiſtung erlitten Rann Vermögen, Am- Ein⸗
kommen, m ſeinem Erufe vielleicht eine gute Anſtellung Urimmer verloren owie den Schaden, den oft emne Familieerlitten; run. ſich Erſatz ſchaffen durch ſtaatliche Ver
mögenswerte, e beſte Gelegenheit ehen damals beim Zu⸗ſammenbruch ſich dargeboten. Welchen Standpunkt wird die
bDTA dieſem Gedankengange gegenüber einnehmen?Der Wues hat die Aufgabe, für Recht und Ordnung orgenſowie die Bedingungen chaffen und 3u ſchützen, unter denen
die zeitliche Wohlfahrt ſeiner Glieder gedeihen kann (Wohlfahrts⸗gegenüber den alten Theorien von Machtſtaat und Rechts⸗ſtaat) Afur hat der AA den Anſpruch, daß enne Glieder ihmdie Mittel zur Verfügung ſtellen, die EL benötigt zur Verwirklichungſemer Aufgabe; außerdem aber hat das ech verlangen, daßene Glieder, wo die Not ES gebietet, auch ihre Kräfte und elbſtGeſundheit und Leben einſetzen, mͤm ihr Vaterland verteidigengegen Ungerechte Ngriffe auf eine Exiſtenz und ene Das

verlangen dem Staate 3u, darauf hat er einen wohlbegrüncten uſpruch Folgerichtig werden wir agen müſſen, daß dem
Staatsbürger, der ſein Vaterland im gere  en iege verteidigt,kein Rechtsanſpruch uſteht auf Vergütung ſeiner geforderten Lei⸗ſtungen; üim gere  en Kriege — denn * iſt außerhalb jederDiskuſſion, daß der ntertan keine Gewiſſenspflicht aben kann
und keine rechtliche Verbindlichkeit, dem Staate zur Verfügung 3u
ſtehen einem ungerechten Kriege.) Sobald es demnach feſt

Vielleicht werden die egriffe „gerechter Krieg“ Und „Ungerechterrieg  1 un Utun etwa anders gefaßt werden müſſen, als ES bisher 3geſchehen pflegte. Die bisherige Formulierung dieſer egriffe ſtammt aus
einer Zeit der Söldnerheere, da die —  riege von Leuten ausgefochten wurden,



ſtände, daß Enn Krieg En ungerechter Krieg iſt, bder von dem Augen⸗
blicke ab, von dem der Krieg ungerecht wird, hat der ies kein
Recht mehr, von ſeinen Bürgern leſeEr 3u verlangen, hat
der Bürger keine Pflicht mehr, eine äfte, ſeine Geſundheit, ſein
Lehen dem Staate zur Verfügung 3u ſtellen von teſem Augen⸗

hätte der i die volle Verantwortung für den Erſatz
all deſſen, was dem Soldaten Schaden erwachſen iſt für ſich
Ind emne Familie, was ihm entgangen.iſt Nutzen, Verdienſt,

Einkommen. Urde uns einmal unwiderleglich nachgewieſen,
daß der ieg von Unſerer Seite Em ungerechter Krieg eweſen,
dann allerdings önnten all die Millionen Zwangsſoldaten ihre
Forderungen dem Staate gegenüber anmelden, dann önnten ſie
nich Ur als Kompenſation ehalten, was ſie ſich etwa ereits
geeigne aben, dann hätten ſie noch das Zehn oder Hundertfache
3U fordern. Aehnlich, enn einmal ſicher nachgewieſen ürde, daß
der Krieg von Emem beſtimmten Zeitpunkte ab ungere geworden
ſei dann ſtünde den Zwangsſoldaten für den übrigen Zeitraum
von Augenblicke efangen die Kompenſation
Die Unterſuchung aber, ob Krieg ger oder ungere geweſen,
dieſe Unterſuchung gehört nichtvor das brum der Moral, ſondern
der Weltgeſchichte

Vorhin iſt der Satz vertreten worden, daß dem Vaterlands
verteidiger IM gerechten Kriege kein lnſpruch zuſte auf Erſatz
der für die Vaterlandsverteidigung notwendigen Dienſte und Lei
ſtungen Tatſächlich aber 30 doch der Staat dem bldaten Ppro
Lag gewiſſen Betrag. Das hat manche der Meinung ver—
eitet, dieſer Betrag ſei der Dienſtlohn, das Gehalt, das Honorar
oder wie 8 will, kurz, Ene geſchuldete egen⸗
eiſtung für dieKriegsdienſtleiſtung des obldaten Da nun aber
die Zahlungen einfache Soldaten geradezu lächerlich beſcheiden

und 1 gar keinem Verhältnis den Opfern und Leiſtungen
der oldaten, ⁰ chloſſen manche Kriegsteilnehmer: „Alſo en
[Dir uns anderweitig ſchadlo halten, vie EeS jeder Arbeiter und
Dienſtnehmer tun darf, ihm ſein gerechter Lohn verkürzt
oder vorenthalten ird77 Das dürfte meines rachtens enn Fehl
chluß ſein, verurſacht Eme Trige Vorausſetzung. Der kleine

Etrag, der dem Kriegsteilnehmer ausgezahlt wird, —*

ſt offenkundig
trotz des landläufigen Ausdrucks „Löhnung nicht als Arbeits

ohn 3u nehmen IM Sinne Entlohnung, wie ſie IM Arbeits

die ſich für Geld totſchießen ließen; die Kriege bei weitem nicht ſo tiefalle Lebensverhältni

ſe des Volkes törend und zerſtörend eingriffen,
wie ſie * heutzutage tun Es müſſen ében die dem an und ſeinen Be
wohnern auferlegten eL und Laſten Verhältnis ſtehen 3 den rün⸗
den, die 3Um Kriege geführ haben bder 3u den Zielen, die
ird Wo dieſe Verhältni nicht oder nicht mehr beſteht, da iſt der Krieg
emn ungerechter Krieg
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vertrage feſtgeſetzt wird Auf EͤMe ſolche Entlohnung können tu
dem Soldaten (es handelt ſich den Soldaten !IM gerechten Kriege)
keinen Nſpru zuerkennen. der QUwill offenbar die leine
Geldzuwendung nicht als Arbeitslohn betrachtet wiſſen. Dafür wäre
ſie wirklich, gelinde ausgedrückt, ganz lächerlich gering. EheEr werden

den kleinen Betrag anſehen dürfen als Beigabe M Geld
65 dem ſonſtigen Unterha des Mannes, al Art Taſchengeld
für die beſonderen Usgaben und Nebengenüſſe.

Soll damit die geheime Schadloshaltung einſa abgelehnt
werden? Durchaus nicht! Nur unſtichhaltige Begründung
erſelben iſt mit dem eſagten zurückgewieſen worden II übrigen
Ober ſoll glei Ezeigt werden daß der übergenug ſind
MN denen die erufung auf den te der Schadloshaltung volllauf
berechtigt erſcheint. Zwar können Uir dem K  er IMn gerechten
Kriege keinen rechtlichen Anſpruch zugeſtehen auf eine Entlohnung
für ſeine der Allgemeinheit notwendige Dienſtleiſtung. Wohl aber
obliegt dem Staate die Sorge für den Unterhalt der Kämpfer
deren perſön! iche 1 nd Fähigkeit CEL Iu Anſpru nimmt; ache
des Staate iſt Es, für Kleidung, Unterkunft und Verköſtigung emer
Truppen 3u orgen. Darauf ſteh dem Soldaten Em ſtrikter Rechts
anſpruch 3u Wie oft aber hat(8 I dieſ Hinſicht gefe Wir
reden nicht von den Fällen der Unmöglichkeit, den ronttruppen

entſprechende Unterkun 3u verſorgen. (temand wird ver
angEn, daß der Staat N der Nähe der Schützengräben Hote Cr⸗
baut mit Geſellſchaftszimmern, Bilards und Klubſeſſeln. Unmöglich
var 7⁰ auch öfters, den Truppen IM feindlichenTrommelfeuer die
notwendige Verköſtigung zuzuführen. D trifft den QA und ſeine
Behörden keinVerſchulden. Ganz anders aber, venn die für die
Fronttruppen beſtimmten Kleider, Schuhe, Lehensmittel 3u Schieber
zwecken eiſeite geſchafft obder von betrügeriſchen Intendantur⸗
beamten un anderen) waggonweiſe nach Hauſegeſchickt oder I

aſinos verbraucht wurden, bevor ſie den Schützengraben erreichten.
Das war Emne rechtswidrige Beeinträchtigung der Truppen,
ungerechte Vertürzung Dinge, auf die ſie enmen ſtrikten An
Luch hatten, mit dürren Worten geſagt Eme ſchwere Rechtsver⸗
letzung, die inter den himmelſchreienden— Sünden unſerer Kate
hismen zwar nicht mitgenannt, aber mitgemeint iſt Wenn Ur
die bldaten Gebrauch Recht auf Schadloshaltung machten,
ver kann ſi darob verurteilen? der ollten ſie erſt auf dem age
wege ihr Cch) geltend machen?M  (Qan hätte ihnen ins Geſicht 9E
acht IB, wäre mehr Als unklug, dieſes Recht auf Schadlos⸗
haltung Mn unſerem Falle öffentlich 3u verkünden; ⁰Uſt wehe dem
ausgeſogenen Staate mitſamt einen ſteuerzahlenden Bürgern! Aber
wo Uir EMN Irteil angegaͤngen werden über die vollzogene Tat
ſache, woOo die Heimkehrer die Aneignung bder Veräußerung
Heéeresgut begründen mit dem necht auf Schadloshaltung für Nie
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lich erlittenes, ſachliches Unrecht, da verſtummen weitere Einwände
vor der ach des unzweifelhaften Rechtes.

Die alte Regierung iſt beſeitigt, die alte Staatsform —

ſt zer
brochen. Mitten in jenen gewaltigen mſturz fällt der Zuſammen⸗
bruch der Front, das Zurückfluten der teilweiſe, zumal an unſeren
Fronten, ſich auflöſenden Truppenmaſſen Damit kommen wir auf
jenen Umſtand, den wir für zunächſt außer Betracht gelaſſen, der
aber nunmehr gebieteriſch eine Berückſichtigung erheiſcht; einen
Umſtand, der ie alte rage etre Verſchleppung und Verſchleud
rung von Heeresgut tatſächlich u einer neuen rage macht DasSIAIANIIRNNREel eben war der Grund, warum wir dieſen Umſtand für den Schluß
zurückgeſtellt habEn für eine beſondere Unterſuchung. Der mili⸗
täriſche Zuſammenbruch und die als Begleiterſcheinung auftretende
maſſenhafte Verſchleuderung von Heeresgut m die Tage der
größten politiſchen Umwälzung, die wohl 16 die Welt geſehen. Un⸗
willkürlich drängt ſich 0  4e rage auf, ob nicht dieſer Umſtand,
leſe vollſtändige politiſche U twälzung, einen Einfluß ausgeübtauch auf die Rechtslage im ſtaatlichen Vermögensrecht

Bereits Im Qufe der bisherigen Unterſuchung hat ſich die Ge⸗
legenheit ergeben zur Feſtſtellung, daß als Eigentümer des Heéere
gutes nich dieſe oder jene Militärbehörde, auch nicht die höchſten
Spitzen (wie etwa das Armee⸗Oberkommando oder die oberſte
Heeresleitung) zu betrachten ſeien, ſondern da E6 eben ärariſches
Gut H9t,  Im Staate für das Geld ſeiner Steuerzahler beſchafft ——
einzig und allein der geſamte AH Nicht alſo die Vertreter des
Staates, nicht die Regierung, auch nicht der Herrſcher, ſondern. der
geſamte St iſt Eigentümer des Staatsvermögens. Daß beim
mſtur

0 die Träger der Krone und die ＋

en Regierungen beſeitigt
wurden, hätte demgemäß zunächſt gar keine Bedeutung für die
Frage des ſtaatlichen Eigentumsrechtes; ſelbſt dann nicht, wenn ſich
jemand auf den Standpun neuen Regierungen ſei
Urſprüng nicht legitim geweſen, weil noch von niemand autori

—— ert Dadurch würde das ſtaatliche Eigentumsrecht noch nicht berührt
vorausgeſetzt, daß ein Staat In jenen Tagen noch beſtanden

A CL konnte in den Tagen de Umſturzes noch die Re
ſein von der Exiſtenz eines Staates? — Das iſt für uns
hier die entſcheidende Frage. Verſuchen wWir eine kurze Prüfung
dieſer Frage. Wir gehen dabei Qus vom Begriff des Staates. Der

iſt nicht der Herrſcher allein Im Sinne eines Ludwig XIV
noch auch eine ſonſtige Einzelperſon; der Staat iſt auch nicht
Regierung mitſamt dem ganzen Heere rer Beamten. Der
iſt aber auch anderſeits nicht dieſes oder jenes Volk als ſolche
Der AH iſt vielmehr die Geſamtheit der Bewohner eines Te
toriums, die NIl dauernd Gemeinſchaft unter 744 einem gemeinſam
Oberhaupte geeint ſind 5  Un Sicherung. und Förderung der ze
lichen Wo  2  —  0 fahrt. In die er IX n wir ſofort13Quar rift“ 1920
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Al weſentliches, formgebendes Element: die Einigung der Maſſen
unter Emenl gemeinſamen Oberhaupte zur Erreichung des gemein⸗

ſamen Zieles Die Maſſen V ſolche, die Völker, die Nationen ind
noch keine Staaten; ſie ind das MaterielleiEN aat, ſind die Materie
Imn ariſtoteliſchen Sinne, das Formloſe, das erſt ene Beſtimmung

bekommen muß Ur die rm Dieſes formgebende Element IM
Staate iſt dieé An der Spitze ſtehende Autorität, die die Maſſen einigt
und ihre Tätigkeit EN und eitetIn Hinſicht auf das gemeinſame Ziel.

Nun fragen wirHat M den Tagen de Umſturzes bei den da
von betroffenen Völkern noch CM ii beſtanden? Die Er

eigniſſe Tage Aben ſich 3u ehr überſtürzt; binnen Stund
hat ſich Eme Entwicklung vollzogen, für welche die Geſchichte ſonſt

Jahrhunderte beanſpruchte. Zu wenig ſind heute ene Ereigniſſe
durchforſcht nd geſichtet, 3u kurz iſt di Zeit, die ſeitdem vergangen
iſt, Als daß wir Emn. abſchließende

8 Irteil dürften als Dl

auf jene rage Schon vorhin iſt feſtgeſtellt worden, die Beſeitigung
der alten Regierung habe oMn und für ſich noch keinen influß aben
rauchen auf die rage nach dem Träger des ſtaatlichen Vermögens—

rechtes, enn nämlich einfach Emne neue Regierung derEn gefolgt
wäre. Selbſt die Vernichtung der alten Staatsform hätte nichts
ändern rauchen und können Am ſtaatlichen Eigentum, enn Emn
fach Eene Staatsform unmittelbarAn die Stelle der alten 366
ſetzt worden wäre. Die Entwicklung hat indeſſen, wenigſtens bei
uns, Emne ganz andere Richtung genommen. Der alte QAH ſt
vollſtändig zerfallen M mehrere nNeue Gebilde, die ſich 3u verſchie

denen Zeitpunkten als ſelbſtändige Qaten konſtituiert, bezw alè
Beſtandteile von konnationalen Nachbarſtaaten Tklärt aben Sind
das wirklich Im ſelben Augenblick neéue aaten geworden, da die
Obmänner der bezüglichen Parteien des ehemaligen Reichsrates

ihre Nationalſtaaten als ins Daſein 9  I erklärten? Dieſe 0  EI
haben ihre Völker vor vollzogene Tatſachen geſte Selbſt

enn wir ieſe Tatſachen als neues Recht anerkennen
wollten, was auch dieſem Falle mit dem igentum des ehe
maligen Geſamtſtaates? Man ſagt vielleicht dieſes Eigentum gehe
automatiſch

* ber auf die Nachfolgeſtaaten. Aber welches ſind denn

dieſe Nachfolgeſtaaten? E  5, die faktiſchen Nachfolgeſtaaten kann
man. den Fingern aufzählen Aber keiner von dieſen will als

Rechtsnachfolger des CN Staates betrachtet werden Die anderen
Hier iM iéeſem Abſchnitt iſt Rede von den Verhältniſſen innerhalb

der eh emaligen onaumonarchie. Die noch fölgenden Ausführungen dürften
wohl keine Anwendung en auf Deutſchland, Ugarien oderdie Türkei

Wenn auch dort, wenigſtens erſtgenannten Staate, der politiſche Zu
ſammenbruch ſich ähnlich kataſtro geſtaltete wie bei uns, ſo nahmen

doch die Verhältniſſe enne ganz andere Entwicklung; der Geſamtſtaa e
erhalten, der alten Staatsform wurde ſofort nelle geſetzt,
der alten Regierung folgte AUnmittelbar die Da fönnen kaum ähnliche
Fragen aufſteigen, wie ſie bezüglich unſerer Verhältniſſe ſich erheben.
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Nationalſtaaten haben das von Pounberen abe ehen von wieder⸗
holten öffentlichen Erklärungen vor der ganzen Welt olumen
iel dadurch, daß ſich gemeinſam mit den Feinden den Richter⸗
tiſch ſetzten, von dem QAus der Reſt der Mittelmächte gerichtet werden
ſollte Aber auch unſer Staat At öffentlich erklärt, daß
nich als Rechtsnachfolger der alten Monarchie betrachtet werden will

Q antwortet mMir vielleicht, die Sukzeſſionsſtaaten raäten
ähnlich automatiſch in die Eigentumsrechte des alten Staates, auf
deſſen Gebiete ſie ſich gebildet haben, wie die Kinder mn die igen⸗
tumsrechte der verſtorbenen Eltern (Cben wir für einen ugen
blick leſeé Im übrigen wohl abzulehnende Analogie Es nüſſen
aber die Erben des Vermögens auch notwendig die auf dem Ver
mögen laſtenden Pflichten und Schulden übernehmen; Rechte und
Pflichten, Vermögensrechte und Vermögenslaſten ſind ehen un
trennbar verbunden. Darum können die Erben nur dann die Ueber
nahme der eN und Laſten ablehnen, wenn ſie auch die Ver
mögensre  E ablehnen. Dasſelbe müßten wir von den Nachfolge⸗
taaten agen, wenn wir die malogie mit der Erbfolge zugeben
wollten Sollen die neuen Staaten vermögensrechtlich als Erben
des alten Staates gelten, gut, dann müſſen ſie notwendig auch
die Laſten, die Schulden übernehmen.“) Lehnen ſie aber die
Uebernahme der Schulden ab, ſo können ſie au Ni
mögenserben des allen Staates betrachtet Iden Ver

Aus all dem Geſagten müßten wir entſprechende Konſequenzenziehen. Wenn wir einmal den Satz feſthalten dürften, un den—— Tagen des Umſturzes die Exiſtenz eines Staates verneint werden
muß; wenn tr dazu nehmen, daß keiner der Nachfolgeſtaaten OGls
Rechtsnachfolger gelten wollte dann wäre ſomit das geſamteStaatseigentum des alten Staates 3 herren loſem Gut
geſtempelt Von herrenloſem Ut aber gilt TES nullius kit primi
OCcupantis. Tatſächlich haben die Nachfolgeſtaaten ja alles ehemals
ärariſche Gut, das im Bereiche ihrer Macht elegen war, förmlichmM Beſitz genommen.) Läßt ſich aber einmal dieſer Standpunkt

10 ekanntlich haben die Sukzeſſionsſtaaten ſich doch im Laufe der
Zeit mit mehr oder weniger Zögern herbeigelaſſen, die Schulden des alten
Staates, wenigſtens bis 3 gewiſſen Grenzen, I übernehmen. Für unste das ſtaatliche Eigentumsrecht 10 auch nur für die Tage des UmſturzesFrage denn alle nellen Staaten abe

ſich beeilt, von dem geſamtenerreichbaren ehemaligen Staatsgut möglichſt bald Beſitz zu ergreifen.

chon vor dem eigentlichen Zuſammenbruch, als aber die Rational—
ſtaaten bereits V Bildung begriffen waren, dben  e oberſten endes alten Staates dem echnung getragen. Bekanntlich wurde damals die
Hochſeeflotte den Südſlawen übergeben und die onauflottille den Ungarn,ſie nicht un die ande de Feindes fallen 3 laſſen Bei dieſer Gelegen⸗heit mußten aber die übergebenden Behörden die Geltendmachung des
Eigentumsrechtes der nichtſüdſlawiſchen Eg ui tungariſchen) Staaten

ollariſch vorbehalten.wecks xů einerzeitiger 93—
13*
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verteidigen, daß die leuen daten nicht als Rechtsnachfolger
matiſch die Eigentumsrechte des Alten Staates eingetreten ſind,
ondern Nur durch Beſitzergreifung mit dem Rechte des erſten Eſt
ergreifers, dann ſcheint die Konſequenz 3u fordern, daß wir auch
den Soldaten und anderen Privatperſonen dieſen Rechtstitel (jus

06cupantis) zugeſtehen, ſolange nicht die ſtaatliche Beſitz
ergreifung oder Beſchlagnahmung ausgeſprochen war Doch kann
aus oben geſtreiften Gründen das WortM dieſer rage noch
nicht geſprochen werden Im übrigen kann 6 auch nicht Sache der
Moraltheologie ſein, die ſtaatsrechtlichen Vorausſetzungen unſerer

Frage ner eingehenden Prüfung 5  U unterziehen.
Wa ImmMer EeS ſei mit dem ſtaatlichen Eigentumsrechte m den

Tagen der politiſchen Umwälzung, da dürfen wir wohl ſagen
Auch wenn. wir teſe etztere rage gan,  0 QAus dem Spiele laſſen,

wird auch ohnedie meiſtens weitgehende ilde dem Heim
kehrer gegenüber am̃ ſein be  0  üglich etwa mitgenommener
ehemals ärariſcher Gegenſtände; eme Milde, die nich bloß da  7

Herz vont. Beichtvater ordern ird gegenüber denen, die jahre
lang Unſägliches für Uns ertragen; ſondern die auch wohl begründet

iſt, die vielfach geradezu gefordert ird von der kommutativen DDer
gausgleichenden Gerechtigkeit. Sie heißt;10 nicht umſonſt „Qusgleichende“

Gerechtigkeit. Auszugleichen gibt CS mehr als nach dieſem
Kriege Die ganze renge der „ſtrengen“ Gerechtigkeit möchte
viel eher ́Am ſein gegenüber anderen, die leider dem Tteil

ſpruch des Bußrichters gewöhnlich unerreichbar ſind und dem de
weltlichen Richters ſich m geſchickter Weiſe 3u entziehen wiſſen

rnHaechel(biu
bn Dr Seb Pletzer

Der kürzlich verſtorbene Naturforſcher Ernſt Haeckel wird vVon
der Seite als Hoherprieſter der Wé

ziſſenfchaft und alsder größte

Forſcher und Denker Unſeres Jahrhundertsüber die Sterne erhoben;
ELr wird Als der Pionier der Geiſtesfreiheit und Repräſentant dder

höchſten Y*  V  deen unſerer Zeit begeiſtert geprieſen. LSo hat beſonders
weiten Kreiſenſtürmiſchen Beifall gefunden,daß Er ſo

haft verkündete, der Gottesglaube und Wunderglaube ſei mit der
heutigen wiſſenſchaftlichen Lelterkenntnis gänzlich unvereinbar 9E
wordenund durch die ſiegreiche Entwicklungslehre ſei der Schöpfer
vor die Tür geſtellt. Von anderer Seite wird als SchwindlCETL
und Fälſcher gebrandmarkt, der ſich ſeiner Kampfesweiſe der
ſchimpflichſten Mittel editente und mit Unglaublich al und
ichten Werken der Zertrümmerung —— Ideale arbeitete Von

den enen. als der Stolz des Jahrhunderts verhimmelt,wird von


